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§ 14 BauProdG § 14
 BauProdG - Salzburger Bauproduktegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Soweit nach diesem Gesetz das Österreichische Institut für Bautechnik mit der Durchführung von behördlichen

Verfahren betraut ist, findet darauf das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG Anwendung.

(2) Marktüberwachungsmaßnahmen gemäß Art 19 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 sowie beschränkende

Maßnahmen gemäß Art 20 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 können bei Bauprodukten, die eine ernste Gefahr

darstellen und ein rasches Einschreiten erfordern, als Maßnahmen unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ohne

vorangegangenes Verwaltungsverfahren ergriffen werden.

(3) Vor der Erlassung der Bausto?iste ÖA und der Bausto?iste ÖE ist die Wirtschaftskammer Österreich zu hören und

die Zustimmung der Landesregierung einzuholen.
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